
 

 

 

Nachfolgend informieren wir Sie über Wissenswertes und Neues aus dem Wirtschafts- und 
Steuerrecht. Wenn Sie Fragen zu diesen oder anderen Themen haben, informieren Sie sich auf 
unserer Homepage oder vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin mit uns. 
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Reform der Pflegeversicherung 

Mit der Reform der Pflegeversicherung sind umfangre iche 
Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht verbunden. 

Die zum 1. Juli 2008 in Kraft getretene Reform der Pflegeversicherung und des 
Pflegezeitgesetzes hat umfassende Änderungen im Arbeits- und Sozialrecht mit sich gebracht. 
Grund genug also, um auch diese Reform eines genaueren Blickes zu würdigen. Die wichtigsten 
Gesetzesänderungen durch die Reform stellen wir hier vor. 

So kann ein Arbeitnehmer jetzt eine kurzzeitige Freistellung von bis zu 10 Arbeitstagen 
verlangen, wenn ein Angehöriger unerwartet zum Pflegefall wird. Der Arbeitnehmer muss dem 
Arbeitgeber unverzüglich mitteilen, dass und wie lange er voraussichtlich verhindert ist. Die 
Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht notwendig. Während der Freistellung besteht zwar kein 
Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts, der Arbeitnehmer bleibt aber sozialversichert. 

Pflegezeit von bis zu sechs Monaten 

Außerdem kann sich ein Arbeitnehmer ohne Zustimmung des Arbeitgebers bis zu sechs Monate 
lang für die Pflege eines Angehörigen vollständig oder teilweise von der Arbeit freistellen lassen. 
Hat der Arbeitnehmer zunächst eine kürzere Pflegezeit angemeldet, kann er die Pflegezeit auf 
bis zu sechs Monate verlängern, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die Zustimmung muss der 
Arbeitgeber allerdings erteilen, wenn eine ursprünglich vorgesehene Übernahme der Pflege 
durch eine andere Person aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 



 

Die Pflegezeit muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mindestens zehn Tage vorher 
ankündigen und durch eine entsprechende Bescheinigung die Pflegebedürftigkeit des 
Angehörigen nachweisen. Anders als das Recht zur kurzzeitigen Freistellung besteht das Recht 
auf Pflegezeit allerdings nur in Betrieben mit mindestens 15 Beschäftigten, wobei alle 
Beschäftigen zählen - unabhängig von deren Arbeitszeit. 

In dieser Pflegezeit ist der Arbeitnehmer sozialversichert, bezieht aber kein Gehalt. Den Beitrag 
zur Rentenversicherung übernimmt die Pflegekasse, wenn der Arbeitnehmer mindestens 14 
Stunden in der Woche pflegt. Auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden von der 
Pflegekasse übernommen. Sollte während der Pflegezeit keine Familienversicherung in der 
Kranken- und Pflegeversicherung möglich sein, muss sich der pflegende Angehörige freiwillig 
weiterversichern und zahlt dafür den Mindestbeitrag. Auf Antrag erstattet die Pflegeversicherung 
den Beitrag in der Kranken- und Pflegeversicherung bis zur Höhe des Mindestbeitrages. 

Ist der Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder dessen häusliche Pflege unmöglich oder 
unzumutbar geworden, dann endet die Pflegezeit vier Wochen später. Der Arbeitgeber muss 
über die veränderten Umstände unverzüglich informiert werden. Will der Arbeitnehmer die 
Pflegezeit aus einem anderen Grund vorzeitig beenden und seine Arbeit wieder aufnehmen, 
braucht er die Zustimmung des Arbeitgebers. 

Ausdrücklich ist im Pflegezeitgesetz ein spezieller Kündigungsschutz vorgesehen, der dem 
Kündigungsschutz während der Mutterschutz- und Elternzeit nachgebildet ist. Der 
Pflegekündigungsschutz beginnt bereits mit der Ankündigung der kurzzeitigen Freistellung oder 
der Pflegezeit durch den Arbeitnehmer und dauert bis zu deren jeweiligen Ende. Nur mit 
Zustimmung der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde kann trotzdem eine 
Kündigung aus betriebsbedingten Gründen erfolgen. 

Sowohl die kurzzeitige Freistellung als auch die Pflegezeit kann der Arbeitnehmer mehrmals im 
Jahr in Anspruch nehmen, wenn er verschiedene nahe Angehörige pflegen muss. Der 
Arbeitnehmer kann außerdem unmittelbar nach der in Anspruch genommenen kurzzeitigen 
Freistellung die Pflegezeit beanspruchen. Und schließlich ändert die Inanspruchnahme der 
Pflegezeit zumindest nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung nichts am vollständigen 
Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers. 

Stellt der Arbeitgeber eine Vertretung für den freigestellten Arbeitnehmer ein, kann er das 
Arbeitsverhältnis auf die Dauer der Pflegezeit befristen - wahlweise einschließlich der 
notwendigen Zeit für die Einarbeitung der Vertretung. Den befristeten Arbeitsvertrag kann der 
Arbeitgeber mit einer Frist von zwei Wochen kündigen, falls die Pflegezeit des freigestellten 
Arbeitnehmers vorzeitig enden sollte. 

Änderung des Leistungsumfangs 

Zahlreiche Leistungen der Pflegeversicherung und der Pflegekassen werden durch die Reform 
angehoben oder ergänzt. So steigt das Pflegegeld bis 2012 stufenweise um insgesamt 30 Euro 
(35 Euro in Pflegestufe III) auf dann 235 Euro in Pflegestufe I, 440 Euro in Stufe II und 700 Euro 
in Stufe III. Die ambulanten Sachleistungsbeträge steigen ebenfalls in Stufen um bis zu 179 Euro 
auf dann 450 Euro (Stufe I), 1.100 Euro (Stufe II) und 1.550 Euro (Stufe III). Auch der 
Betreuungsbetrag für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, zum Beispiel 
Demenzkranke oder psychisch Erkrankte, steigt von bisher bis zu 460 Euro jährlich auf bis zu 
1.200 Euro (Grundbetrag) bzw. bis zu 2.400 Euro (erhöhter Betrag). 

Daneben wird ein Rechtsanspruch auf individuelle und umfassende Pflegeberatung eingeführt. 
Die Bundesländer können außerdem entscheiden, Pflegestützpunkte einzurichten. Dort sollen 
Pflegebedürftige und deren Angehörige Hilfe bei der Suche nach einem Pflegeheim, einer 
Tagesbetreuung, Essen auf Rädern etc. erhalten. In Alten- und Pflegeheimen können für 
Menschen, die besondere Betreuung brauchen, Betreuungsassistenten eingestellt werden. 



 

Schließlich wird auch die Qualitätskontrolle gestärkt: Ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen werden jährlich und grundsätzlich unangemeldet kontrolliert. Die 
Qualitätsberichte sollen dann in verständlicher Form veröffentlicht werden. Ob dadurch eine 
deutliche Verbesserung der Qualität in der Pflege erreicht wird, muss sich allerdings erst zeigen. 

Finanzierung durch höhere Beiträge 

Zur Finanzierung der neuen Leistungen wurde der Beitragssatz zur Pflegeversicherung ab dem 
1. Juli 2008 von bisher 1,7 % um 0,25 % auf 1,95 % (bei Kinderlosen von bisher 1,95 % auf 2,2 
%) erhöht. Damit sollen die Leistungen bis etwa 2015 finanziert sein. Außerdem erfolgt noch 
eine Klarstellung: Der Beitragszuschlag für Kinderlose ist auch von Stiefeltern zu zahlen, wenn 
das Adoptivkind zum Zeitpunkt der Adoption bereits erwachsen und auch nicht mehr 
wirtschaftlich von seinen Adoptiveltern abhängig war. 

Grunderwerbsteuer auf Häuser mit Solaranlagen 

Ob eine Solaranlage nun Teil des steuerpflichtigen 
Verkaufspreises ist oder nicht, will die Finanzverw altung 
klarstellen. 

Der Grunderwerbsteuer unterliegen alle Verkäufe inländischer Immobilien. Dazu gehören auch 
die Gebäudebestandteile wie zum Beispiel Heizungsanlagen, fest eingebaute Bad- und 
Sanitäreinrichtungen, Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung oder die 
Dacheindeckung. Nicht zum Grundstück zählen dagegen Betriebsvorrichtungen, womit der auf 
sie entfallende Teil des Verkaufspreises nicht steuerpflichtig ist. 

Ob eine Solaranlage nun der einen oder der anderen Kategorie zuzuordnen ist, versucht die 
Finanzbehörde Hamburg klarzustellen. Dazu unterscheidet die Finanzverwaltung zwischen 
thermischen Solaranlagen und Photovoltaikanlagen: Thermische Solaranlagen dienen der 
Wärmegewinnung durch Sonnenlicht und werden überwiegend zur Wassererwärmung für den 
Sanitärbereich oder zur Raumheizung eingesetzt. Da Heizungsanlagen regelmäßig 
Gebäudebestandteile sind, unterliegt auch der auf eine thermische Solaranlage entfallende Teil 
des Kaufpreises der Grunderwerbsteuer. 

Komplizierter ist der Sachverhalt bei Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung aus Sonnenlicht. 
Dient die Anlage ausschließlich der Energieversorgung des betroffenen Grundstücks 
(Eigenbedarf), gehören sie zum Grundvermögen und das dafür gezahlte Entgelt ist 
grunderwerbsteuerpflichtig. Wird stattdessen der gesamte Strom in öffentliche Energienetze 
eingespeist, unterhält der Grundstückseigentümer damit einen Gewerbebetrieb. Solche 
Photovoltaikanlagen sind Betriebsvorrichtungen, und der anteilige Kaufpreis unterliegt nicht der 
Grunderwerbsteuer. 

Eine Ausnahme davon sind Photovoltaikanlagen, die als Ersatz für eine ansonsten erforderliche 
Dacheindeckung oder als Fassadenteil (anstelle von Fassadenelementen oder Glasscheiben) 
eingebaut sind. Solche Anlagen gelten generell als Gebäudebestandteil - mit der Folge, dass 
das dafür gezahlte Entgelt Teil der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage ist. 

Über weitere steuerliche Aspekte von Photovoltaikanlagen in Privathaushalten informiert die 
Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz in einem Flyer, den die Oberfinanzdirektion Koblenz auf ihrer 
Website zum Download anbietet (http://www.oberfinanzdirektion-koblenz.de - Menüpunkt 
"Presse", Untermenü "Broschüren / Infomaterial"). Alternativ ist der Flyer in allen rheinland-
pfälzischen Finanzämtern erhältlich. 

Unter anderem weist die Finanzverwaltung auch darauf hin, dass bei einer Nutzungsänderung 



 

(Hausverkauf) innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung der Anlage die aus der Anschaffung 
bzw. Installation erstattete Umsatzsteuer zeitanteilig an das Finanzamt zurückgezahlt werden 
muss. Das gilt zumindest dann, wenn der Besitzer auf die Kleinunternehmer-Regelung verzichtet 
hat - was meist der Fall sein dürfte, da der Vorsteuerabzug in der Regel für den Besitzer günstig 
ist. 

Nur Lohnkosten gelten als haushaltsnahe Dienstleist ungen 

Die steuerliche Förderung von haushaltsnahen 
Dienstleistungen soll strikt auf die Arbeitskosten beschränkt 
bleiben. 

Mit dem Familienleistungsgesetz wird die steuerliche Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen deutlich ausgeweitet: Insgesamt sollen die Steuerzahler haushaltsnahe 
Dienstleistungen bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend 
machen können, wovon das Finanzamt dann 20 Prozent ersetzt. Allerdings soll die vorgesehene 
Steuerermäßigung strikt auf die Arbeitskosten beschränkt sein. 

Der Bundesrat hatte darauf hingewiesen, dass nach der bisherigen Formulierung zum Beispiel 
die vollständige Leistung eines Partyservices einschließlich der Waren steuerlich relevant sei. 
Bei Pflegeleistungen gelte dies auch für die Lieferung von Stützstrümpfen oder eines 
Pflegebettes. Ein Grund dafür sei nicht ersichtlich, denn es gehe darum, die Inanspruchnahme 
von Arbeitsleistungen zu fördern, um Beschäftigungsanreize zu setzen. Die Bundesregierung hat 
dem Parlament daher eine überarbeitete Fassung vorgelegt, die dies berücksichtigt. 

Entlastungsbetrag auch für Wochenendvater 

Selbst wenn das Kind seinen Hauptwohnsitz nicht bei m 
alleinerziehenden Elternteil hat, besteht ein Anspr uch auf den 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, vorausgeset zt, der 
andere Elternteil hat keinen Anspruch. 

Den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 1.308 Euro im Jahr erhält ein alleinerziehender 
Steuerzahler, wenn er für das Kind gleichzeitig den Kinderfreibetrag oder Kindergeld 
beanspruchen kann. Das gilt auch dann, wenn das Kind beim Steuerzahler nur mit dem 
Nebenwohnsitz gemeldet ist und den überwiegenden Teil des Jahres beim anderen Elternteil 
verbringt. Daher erhält ein alleinstehender Vater den Entlastungsbetrag auch dann, wenn das 
Kind zwar mit Hauptwohnsitz bei der Mutter gemeldet ist, und die Mutter auch das Kindergeld für 
das Kind erhält, die Mutter aber wieder verheiratet ist, sodass sie nicht alleinstehend ist und 
damit auch keinen Anspruch auf den Entlastungsbetrag hat. 

Reform der Erbschaftsteuer verabschiedet  

Die Erbschaftsteuerreform kann wie geplant zum Jahr eswechsel in Kraft treten. 

Wie erwartet hat der Bundestag den Kompromiss der Großkoalitionäre zur 
Erbschaftsteuerreform am 27. November 2008 beschlossen. Am 5. Dezember 2008 hat auch der 
Bundesrat dem Gesetz sein Plazet gegeben, womit die Reform wie geplant am 1. Januar 2009 
in Kraft treten kann. Mit dem Reformgesetz werden nicht nur die Freibeträge, sondern teilweise 
auch die Steuersätze deutlich angehoben. 



 

Konjunkturpaket und Kindergelderhöhung beschlossen 

Ab 2009 steigen das Kindergeld und der Kinderfreibe trag. 

Am 5. Dezember 2008 hat der Bundesrat das Konjunkturpaket der Bundesregierung 
verabschiedet. Auch die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag im 
Familienleistungsgesetz ist beschlossene Sache. Damit steigt das Kindergeld ab 2009 für das 
erste und zweite Kind von monatlich 154 auf 164 Euro. Für das dritte Kind gibt es 170 statt 154 
Euro Kindergeld, und für das vierte und jedes weitere Kind wird das Kindergeld von 179 auf 195 
Euro erhöht. 

Der Finanzausschuss des Bundestags hatte den steuerlichen Kinderfreibetrag noch verändert. 
Er steigt 2009 von derzeit 3.648 auf 3.864 Euro. Die Regierung hatte eine Erhöhung auf 3.840 
Euro vorgeschlagen. Außerdem gibt es für Kinder aus Haushalten, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt (Sozialhilfe/Hartz IV) benötigen, bis zur 10. Klasse einmal jährlich 100 Euro, mit 
denen Stifte, Hefte und anderer Schulbedarf gekauft werden sollen. 

Steuerfreiheit für Neuwagen 

Ein Teil des Konjunkturpakets ist die Befreiung von  Neuwagen 
von der Kfz-Steuer für maximal zwei Jahre. 

Mit der Verabschiedung des Konjunkturpakets ist nun auch endlich klar, wie die Steuerfreiheit für 
Neuwagen aussehen soll: Jeder Pkw, der zwischen dem 5. November 2008 und dem 30. Juni 
2009 erstmals zugelassen wird, ist ein Jahr lang von der Kfz-Steuer befreit. Neuwagen mit Euro-
5- oder Euro-6-Norm sind sogar für maximal zwei Jahre, längstens aber bis zum 31. Dezember 
2010, steuerfrei. Hier fällt der Vorteil also umso größer aus, je früher die Erstzulassung erfolgt. 
Außerdem sollen bereits zugelassene Euro-5-Pkw ab dem 1. Januar 2009 für ein Jahr von der 
Kfz-Steuer befreit sein, wenn sie seit dem Tag der Erstzulassung nach dieser Norm genehmigt 
sind. Einige Bundesländer verschicken schon seit November keine Steuerbescheide mehr für 
Neuwagen, andere wollen die Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat am 5. Dezember 
2008 abwarten. 

Umsatzsteuerzahlungen als regelmäßig wiederkehrende  Ausgaben 

Die Finanzverwaltung übernimmt die Auffassung des B undesfinanzhofs, dass 
Umsatzsteuervorauszahlungen und -erstattungen regel mäßig wiederkehrende Ausgaben 
sind. 

Bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern gelten regelmäßig wiederkehrende Ausgaben als in dem 
Kalenderjahr abgeflossen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, wenn sie kurz vor oder nach 
diesem Kalenderjahr gezahlt wurden. Der Bundesfinanzhof hatte dazu im vergangenen Jahr 
entschieden, dass auch die Vorauszahlungen zur Umsatzsteuer als solche regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben gelten, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Jahres 
gezahlt werden. Für Erstattungen gilt Vergleichbares. 

Dieses Urteil wendet die Finanzverwaltung nun in allen noch offenen Fällen an, akzeptiert es 
aber auch, wenn sämtliche Umsatzsteuervorauszahlungen und -erstattungen mit Zahlung oder 
Gutschrift vor dem 30. April 2008 einheitlich nicht als regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 
oder Einnahmen behandelt werden. Bis einschließlich 2007 besteht also ein Wahlrecht, soweit 
die Steuererklärung für das jeweilige Jahr noch nicht eingereicht wurde. 



 

Verkauf verzehrfertiger Speisen und Getränke 

Die Frage nach ermäßigt besteuerter Lieferung oder voll 
besteuerter sonstiger Leistung beim Verkauf verzehr fertiger 
Speisen will das Bundesfinanzministerium nun beantw orten. 

Nicht nur die Besitzer von Imbissbuden und Schnellrestaurants, auch Kinobetreiber oder Bäcker 
mit Stehtisch können ein Lied vom Streit mit der Finanzverwaltung über die umsatzsteuerliche 
Behandlung von verkauften Speisen singen. Denn verzehrfertig zubereitete Speisen können 
sowohl im Rahmen einer ermäßigt besteuerten Lieferung als auch im Rahmen einer nicht 
ermäßigt besteuerten sonstigen Leistung abgegeben werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Europäischen Gerichtshofs liegt eine 
sonstige Leistung vor, wenn aus der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers das 
Dienstleistungselement qualitativ überwiegt. Bei der Beurteilung sind allerdings nur die 
Dienstleistungen zu berücksichtigen, die nicht zwingend mit der Vermarktung der Speisen 
verbunden sind. So zählt zum Beispiel die Zubereitung nicht zu den zu berücksichtigenden 
Dienstleistungen, weil sie die notwendige Vorstufe der Vermarktung ist. Außerdem zählt das 
Bundesfinanzministerium noch eine Reihe weiterer unschädlicher Dienstleistungen auf: 

• Übliche Nebenleistungen (z. B. Portionieren und Abgabe "über die Verkaufstheke", 
Verpacken, Anliefern - auch in Einweggeschirr, Zugabe von Einwegbesteck) 

• Bereitstellung von Papierservietten 

• Abgabe von Senf, Ketchup, Mayonnaise oder Apfelmus 

• Bereitstellung von Mülleimern an Kiosken, Verkaufsständen etc. 

• Bereitstellung von Vorrichtungen, die in erster Linie dem Verkauf dienen 
(Verkaufstheken, Ablagebretter an Kiosken etc.) 

• Erstellung von Leistungsbeschreibungen (Speisekarten) 

• Erläuterung des Leistungsangebots 

Dagegen führt jedes einzelne über die Vermarktung hinausgehende Leistungselement 
insgesamt zur Annahme einer Dienstleistung. Insbesondere nennt das Bundesfinanzministerium 
die folgenden Merkmale, die zur Annahme einer sonstigen Leistung führen: 

• Bereitstellung von Verzehreinrichtungen (Räumlichkeiten, Stehtische, Stühle etc.), es sei 
denn, diese Einrichtungen werden tatsächlich nicht genutzt (Abgabe "zum Mitnehmen") 

• Servieren der Speisen 

• Gestellung von Bedienungs- oder Kochpersonal oder Portionieren einschließlich 
Ausgeben der Speisen vor Ort 

• Nutzungsüberlassung von Geschirr oder Besteck oder Reinigung bzw. Entsorgung der 
überlassenen Gegenstände 

Der Verkauf von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen mit Sitzplätzen (Kinos, 
Sportwettkämpfe etc.) ist dann eine sonstige Leistung, wenn die Bestuhlung für den Verzehr von 
Speisen speziell ausgestattet ist. Denn mit dem Bereitstellen einer solchen Bestuhlung wird 
gegenüber dem Besucher eine Dienstleistung erbracht, die den Verzehr an Ort und Stelle 
ermöglicht. 

Die genannten Elemente führen auch dann zur Annahme einer sonstigen Leistung, wenn sie von 
Dritten im Rahmen eines abgestimmten Gesamtkonzepts erbracht werden (zum Beispiel im 
Rahmen von Bietergemeinschaften). Die Erbringung solcher Dienstleistungselemente durch den 



 

Leistungsempfänger ist dagegen unschädlich. 

Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für Imbissstände wie für Verpflegungsleistungen in 
Schulen und Kantinen, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen, bei Leistungen von 
Catering-Unternehmen (Partyservice) und Mahlzeitendiensten ("Essen auf Rädern"). Auch auf 
unentgeltliche Wertabgaben sind diese Grundsätze anzuwenden. Insgesamt 13 
Fallkonstellationen zählt das Bundesfinanzministerium beispielhaft in seinem Schreiben auf und 
erläutert die jeweilige steuerliche Handhabung. Bei der Lektüre könnte dem Leser dabei 
durchaus der Begriff "Erbsenzähler" in den Sinn kommen. 

Diese Regelungen sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Bisher ergangene Anweisungen, die 
dem entgegenstehen, sind nicht mehr anzuwenden. Beruft sich der Unternehmer für vor dem 1. 
Januar 2009 ausgeführte Umsätze auf eine für ihn günstigere Besteuerung, wird dies nicht 
beanstandet. 

Losgewinn aus betrieblicher Verlosung 

Ob der Losgewinn aus einer betrieblichen Verlosung 
steuerpflichtiges Einkommen ist, hängt von der Gege nleistung 
für die Lose ab. 

Ob der Gewinn aus einer betrieblichen Verlosung steuerpflichtig ist, hängt davon ab, wie der 
Gewinner zu dem Los gekommen ist. In einem Fall rechnete der Bundesfinanzhof den Gewinn 
zu den steuerpflichtigen Einnahmen, weil die Gewinnerin das Los kostenlos für die Erzielung 
bestimmter Umsätze erhalten hatte. 

Doppelt Glück hatte dagegen ein Handelsvertreter, der seinen Gewinn steuerfrei einstreichen 
konnte. In seinem Fall wurde das Los nämlich nicht kostenlos zugeteilt, sondern pro Los ein 
fester Betrag von seiner Provision einbehalten. Und damit ist der Erwerb der Lose nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs bereits Teil der Einkommensverwendung. Die steht aber mit der 
Einkommenserzielung in keinem steuerlich relevanten Zusammenhang, womit der Gewinn 
steuerfrei ist. Auch die Möglichkeit, bereits verdientes Geld im Rahmen einer betrieblichen 
Losveranstaltung einzusetzen, führt nicht zu steuerpflichtigen Einnahmen. 

Krankengeld für freiwillig Versicherte 

Der Krankengeldanspruch von freiwillig Versicherten  richtet 
sich nach dem Einkommen des Vorjahres. 

Erst kein Glück und dann auch noch Pech hatte ein freiwillig versicherter Existenzgründer, der 
im Herbst 2005 Krankengeld beantragte: Neben der Arbeitsunfähigkeit musste er auch noch 
damit leben, dass der Antrag abgelehnt wurde. Er hatte nämlich im Jahr 2004 noch Verlust 
gemacht und erst in den Monaten von Januar bis August 2005 einen Gewinn erzielt. Doch für die 
Krankengeldberechnung gilt das Einkommensteuerrecht, und das ist an das Kalenderjahr 
gebunden, sodass nicht die positiven Einkünfte der Vormonate zählen, sondern das zu 
versteuernde Einkommen im Vorjahr relevant ist. Am Rande sei erwähnt, dass freiwillig 
Versicherte ab dem 1. Januar 2009 den Anspruch auf Krankengeld verlieren, wenn sie nicht eine 
private Zusatzversicherung abschließen oder sich für einen Wahltarif mit Krankengeldanspruch 
entscheiden. 



 

Verlustverrechnung nach Teilbetriebsveräußerung 

Der Verkauf eines Teilbetriebs führt dazu, dass in diesem 
Teilbetrieb angefallene Verluste später nicht mehr mit Gewinnen 
anderer Teilbetriebe verrechnet werden können. 

Verkauft eine Personengesellschaft einen verlustbehafteten Teilbetrieb, dann verliert der 
Gewerbebetrieb einen Teil seiner Unternehmensidentität. In der Folge können die Verluste aus 
dem veräußerten Teilbetrieb für die Gewerbesteuer nicht mit späteren Gewinnen aus dem 
verbliebenen Unternehmen verrechnet werden. Problematisch an dieser Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist vor allem die nun notwendige teilbetriebsbezogene Prüfung der Erträge 
und Verluste. In der Praxis ergeben sich daraus erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten. 
Außerdem ist unklar, ob dieses Prinzip auf Kapitalgesellschaften übertragbar ist - sowohl für eine 
Übertragbarkeit als auch dagegen gibt es gewichtige Argumente. 

Rückstellung für EDV-Anpassungen an elektronische B etriebsprüfung 

Die Bildung einer Rückstellung für die Anpassung de r EDV-
Anlage für den Zugriff der Betriebsprüfer auf die e lektronische 
Buchführung ist nicht zulässig. 

Das Finanzamt darf im Rahmen einer Betriebsprüfung Einsicht in die gespeicherten 
Buchhaltungsdaten nehmen und das vorhandene EDV-System zur Prüfung dieser Daten nutzen. 
Es kann auch verlangen, dass die Daten nach seinen Vorgaben maschinell ausgewertet oder 
ihm auf einem Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten dafür muss das 
Unternehmen selbst tragen. 

Die Oberfinanzdirektion Rheinland weist aber darauf hin, dass die Bildung einer Rücklage für die 
Anpassung des EDV-Systems an diese Vorgaben nicht zulässig ist, weil die gesetzliche Vorgabe 
weder inhaltlich noch zeitlich so konkret ist, dass sie von einer Innenverpflichtung eindeutig 
abgegrenzt werden könnte. Außerdem ist die Nichtbeachtung dieser Vorschriften nicht 
sanktionsbewehrt, auch wenn dann eine Steuerschätzung droht. 

Fallbeilwirkung beim Kindergeld 

Dass es beim Kindergeld keine Härtefallregelung für  eine nur 
geringfügige Überschreitung des Jahresgrenzbetrags der 
Einkünfte des Kindes gibt, beschäftigt jetzt das 
Bundesverfassungsgericht. 

Zum Verdruss vieler Familien fällt das Kindergeld komplett weg, wenn die Einkünfte des Kindes 
den Jahresgrenzbetrag auch nur um einen Euro übersteigen. Ob diese Regelung 
verfassungsgemäß ist, oder ob nur eine anteilige Reduzierung erfolgen sollte, das muss jetzt 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Für die Betroffenen könnte sich daher ein 
Einspruch, verbunden mit einem Antrag auf Ruhen des Verfahrens, lohnen - auch wenn der 
Bundesfinanzhof und die Finanzgerichte an der Fallbeilwirkung bis jetzt nichts auszusetzen 
haben. 



 

Beitragsbemessungsgrenzen 2009 

Auch für 2009 gibt es wieder neue Beitragsbemessung sgrenzen 
und Bezugsgrößen in der Sozialversicherung 

Wie jedes Jahr steigen auch diesmal zum Jahreswechsel die Beitragsbemessungsgrenzen in 
der Sozialversicherung. 

• Die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt im 
Westen um 1.200 Euro auf 64.800 Euro (5.400 Euro mtl.) und im Osten um 600 Euro auf 
54.600 Euro (4.550 Euro mtl.). 

• Analog steigt die Grenze in der knappschaftlichen Versicherung im Westen um 1.200 
Euro auf nun 79.800 Euro (6.650 Euro mtl.) und im Osten um 600 Euro auf nun 67.200 
Euro (5.600 Euro mtl.). 

• In der Kranken- und Pflegeversicherung ist die Beitragsbemessungsgrenze bundesweit 
einheitlich festgelegt und steigt um 900 Euro auf 44.100 Euro (3.675,00 Euro mtl.). Die 
Versicherungspflichtgrenze liegt allerdings 4.500 Euro höher bei 48.600 Euro im Jahr 
(4.050 Euro mtl.). 

• Die Bezugsgröße, die zum Beispiel für die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für 
freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung relevant ist, steigt im 
Westen wie im Osten um je 420 Euro im Jahr. Die neuen Werte betragen damit im 
Westen 30.240 Euro im Jahr (2.520 Euro mtl.) und im Osten 25.620 Euro im Jahr (2.135 
Euro mtl.). 

Neue Pflichten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbstständige in ein igen 
Wirtschaftszweigen müssen zum Jahreswechsel neue Pf lichten 
beachten. 

Der Gesetzgeber denkt sich immer wieder neue Vorschriften zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
aus - oft mit eher durchwachsenem Erfolg. Trotzdem müssen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Selbstständige in bestimmten Wirtschaftszweigen ab dem 1. Januar 2009 einige zusätzliche 
Pflichten beachten, um ein Bußgeld zu vermeiden: 

• Sofortmeldepflicht:  Arbeitgeber müssen nun den Tag des Beginns eines Be-
schäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme an die Datenstelle der 
Träger der Rentenversicherung (DSRV) melden. Die Sofortmeldung muss den Familien- 
und die Vornamen des Beschäftigten, soweit bekannt seine Versicherungsnummer 
(ansonsten die zur Vergabe einer Versicherungsnummer notwendigen Angaben), die 
Betriebsnummer des Arbeitgebers und den Tag der Beschäftigungsaufnahme enthalten. 

• Mitführungs- und Vorlagepflicht:  Für Arbeitnehmer ist die Mitführungspflicht des 
Sozialversicherungsausweises weggefallen. Dafür sind Arbeitnehmer und Selbständige 
bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen jetzt verpflichtet, ihren 
Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden 
der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. 

• Hinweispflicht:  Der Arbeitgeber muss jeden seiner Arbeitnehmer nachweislich und 
schriftlich auf die Mitführungs- und Vorlagepflicht hinweisen, diesen Hinweis für die 
Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleistungen aufbewahren und auf Verlangen 
bei Prüfungen vorlegen. 



 

Von diesen neuen Pflichten sind die folgenden Wirtschaftszweige betroffen: 

• Baugewerbe 

• Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 

• Personenbeförderungsgewerbe 

• Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 

• Schaustellergewerbe 

• Unternehmen der Forstwirtschaft 

• Gebäudereinigungsgewerbe 

• Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen 

• Fleischwirtschaft 

Gekürzte Pendlerpauschale ist verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Kürzung der 
Pendlerpauschale verworfen, und die Finanzverwaltun g und die 
Träger der Sozialversicherung haben umgehend reagie rt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Millionen Pendlern in Deutschland ein vorzeitiges 
Weihnachtsgeschenk gemacht, indem es die Kürzung der Pendlerpauschale für 
verfassungswidrig hält. Rückwirkend ab dem 1. Januar 2007 gilt damit für alle Steuerzahler 
weiterhin das bis zum 31. Dezember 2006 geltende Recht mit der vollen Entfernungspauschale 
von 30 Cent je Entfernungskilometer. 

Das Gericht störte sich dabei nicht so sehr an einer Kürzung der Pendlerpauschale an sich - 
diese Option steht dem Gesetzgeber weiterhin offen, wenn er dies denn wünscht. Als 
verfassungswidrig sieht das Gericht vielmehr die konkrete Ausgestaltung der Kürzung an, die 
solche Pendler mit langem Anfahrtsweg bevorzugt. Denn seit dem 1. Januar 2007 ist der 
Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
gestrichen. Nur ab dem 21. Entfernungskilometer ist noch eine steuerliche Berücksichtigung 
möglich. 

Auch wenn sich der Bundesfinanzminister vor der Verkündung der Entscheidung immer 
siegesgewiss gegeben hat: Irgendwie scheint man im Ministerium wohl doch mit einer 
Entscheidung zugunsten der Steuerzahler gerechnet zu haben. Nur so ist es zu erklären, dass 
von dort schon eine Stunde nach der Urteilsverkündung eine Erklärung kam, man wolle die 
Pendlerpauschale erst einmal bis Ende 2009 in der alten Form erhalten und angesichts der 
Wirtschaftskrise auf Maßnahmen zur Gegenfinanzierung verzichten. Wie es ab 2010 
weitergehen soll, dazu gibt es übrigens noch keine Stellungnahme. Die Steuerausfälle durch das 
Urteil beziffert die Regierung bis Ende 2009 auf 7.5 Milliarden Euro. 

Außerdem erklärt das Ministerium, dass man das Urteil nun schnell umsetzen will: "Die 
Finanzämter sollten angewiesen werden, die von Amts wegen zu veranlassenden 
Rückzahlungen für das Jahr 2007 möglichst schon in den ersten drei Monaten des Jahres 2009 
zu leisten." Wer in seiner Steuererklärung 2007 im Vertrauen auf die Gesetzesänderung keine 
Angaben zur Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und der Zahl der Arbeitstage 
gemacht hat, kann dies jetzt in einem formlosen Schreiben seinem Finanzamt mitteilen, das 
dann von Amts wegen die Änderung der Steuerfestsetzung für 2007 veranlasst. Nichtsdestotrotz 
wird in jeden neuen Steuerbescheid vorsichtshalber ein Vorläufigkeitsvermerk aufgenommen, 
der die Änderung ermöglicht, falls sich die gesetzlichen Grundlagen ändern sollten. 



 

Hat der Arbeitgeber die Aufwendungen in Höhe der Werbungskosten erstattet oder 
entsprechende Sachleistungen gewährt, so konnte seit 2007 nur der Anteil pauschal versteuert 
werden, der die Aufwendungen ab dem 21. Kilometer betrifft. Der Rest musste als Arbeitslohn 
voll versteuert werden und unterlag auch der Beitragspflicht zur Sozialversicherung. Diese 
Einschränkung entfällt durch das Urteil natürlich ebenfalls. Das lässt sich nun auf zweierlei Art 
und Weise korrigieren: Der Mitarbeiter könnte jetzt in seiner Steuererklärung Werbungskosten in 
Höhe der voll versteuerten Arbeitgeberleistungen geltend machen. Das muss aber nicht 
unbedingt zu einer großen Steuererstattung führen, wenn keine weiteren Werbungskosten 
bestehen, da ein Großteil schon durch den Arbeitnehmerpauschbetrag abgedeckt ist. 

Mit etwas mehr Aufwand verbunden aber für Arbeitgeber und Arbeitnehmer günstiger ist die 
rückwirkende Korrektur der Lohnabrechnungen. Der Mitarbeiter erhält die Erstattung des 
Arbeitgebers dann Netto für Brutto, und der Arbeitgeber zahlt statt des Arbeitgeberanteils zur 
Sozialversicherung nur die niedrigere pauschale Lohnsteuer von 15 %. Bei der Korrektur sind 
allerdings einige steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Vorgaben zu beachten. 

Ist für den Lohnzahlungszeitraum noch keine Lohnsteuerbescheinigung erteilt worden, dann 
ergeben sich steuerrechtlich durch die Korrektur keine Besonderheiten - die noch zu erteilende 
Bescheinigung weist dann einfach die geänderten Lohndaten aus. Ist die 
Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2007 oder 2008 dagegen bereits übermittelt oder erteilt 
worden, dann darf sie auch nicht mehr geändert werden. Stattdessen muss der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer nach durchgeführter Pauschalierung bescheinigen, dass er einen bisher individuell 
besteuerten und bescheinigten Arbeitslohn in Höhe von … Euro nunmehr pauschal versteuert 
hat. 

Der Arbeitnehmer kann sich dann mit der Bescheinigung des Arbeitgebers an sein Finanzamt 
wenden und im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung eine Korrektur des Arbeitslohns 
geltend machen. Die bisher zuviel gezahlte Lohnsteuer wird vom Finanzamt erstattet. Dafür 
reduziert sich der mögliche Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers für Fahrtkosten in 
entsprechender Höhe. 

Ist eine zulässige Pauschalbesteuerung erfolgt, dann besteht auch ein Erstattungsanspruch für 
zuviel bezahlte Sozialversicherungsbeiträge. Erstattungsanträge dafür sind in der Regel nicht 
erforderlich, einfacher ist die Verrechnung, die hier ausnahmsweise auch über einen Zeitraum 
von 24 Kalendermonaten hinaus zulässig ist, sofern sie bis zum Dezember 2009 abgeschlossen 
ist. Der Arbeitgeber muss allerdings gewährleisten, dass für die Arbeitnehmer noch keine 
entgeltabhängigen Leistungen durch die Sozialversicherung gewährt wurden. Für einen 
Arbeitnehmer, bei dem dies doch der Fall ist, muss der Arbeitgeber einen Erstattungsantrag 
stellen. 

Wegen der Einführung des Gesundheitsfonds darf die Verrechnung ab Januar 2009 nicht im 
laufenden Beitragsnachweis erfolgen, wenn Verrechnungen für Zeiten vor 2009 vorgenommen 
werden. Stattdessen ist ein Korrekturbeitragsnachweis mit Angabe des Zeitraums, auf den die 
Beiträge entfallen, notwendig. 

Eine rückwirkende Änderung des sozialversicherungsrechtlichen Status erfolgt jedoch nicht: 
Auch wenn das Einkommen eines Arbeitnehmers durch die Pauschalierung nun rückwirkend 
unter den Grenzen für eine geringfügige Beschäftigung, für die Gleitzone oder die 
Versicherungspflicht in der Krankenversicherung liegen sollte, bleibt es beim bisherigen Status. 
Erst ab dem 1. Dezember 2008 ist bei den Betroffenen eine neue versicherungsrechtliche 
Einstufung vorzunehmen. 

Die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) sind in der 
Lohnsteuerbescheinigung des Jahres der Erstattung der Beiträge zu berücksichtigen. Ist die 
Lohnsteuerbescheinigung für 2008 noch änderbar, kann die Erstattung in dieser 
Lohnsteuerbescheinigung berücksichtigt werden. 
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